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Bekanntmachungen des Landratsamts  
 

 

 

145 Sitzung des Kreisausschusses am 14.11.2022 

 

Am Montag, den 14.11.2022 findet um 14:00 Uhr im kleinen Sit-
zungssaal (ZiNr. 204), Residenzplatz 1, 85072 Eichstätt eine Sitzung 
des Kreisauschusses mit folgender Tagesordnung statt: 

 

I. 

Öffentliche Sitzung 

 

1 Kreiszuschuss für die Einrichtung von Tages-

pflegeplätzen in Eichstätt 
  

2 Ermächtigung zur Errichtung von Containeran-

lagen zur Unterbringung von Flüchtlingen 
  

3 Verschiedenes 

  

 

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt. 
 

 

 

146 Sitzung des Klima- und Energiebeirates am 15.11.2022 

Am Dienstag, den 15.11.2022 findet um 17:00 Uhr im großen Sit-
zungssaal (ZiNr. 101), Residenzplatz 1, 85072 Eichstätt eine Klima- 
und Energiebeiratssitzung mit folgender Tagesordnung statt: 

 

I. Öffentliche Sitzung 

 

1 Energienutzungsplan Landkreis Eichstätt 

  

2 Bürgermeisterdienstbesprechung (Ziele Energie, 

Windkraft, Vorschlag aus diesem Gremium) 
  

3 Energieziele im Landkreis Eichstätt 

  

4 Termine 2023 

  

5 Verschiedenes 

 
 

 
147 Öffentliche Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 

BayBO Vollzug der Baugesetze; Neubau Zweifamilien-
haus „Taubenweg“ 

 

Das Landratsamt Eichstätt hat dem Bauherr Fa. Beilngries Projekt-
bau GmbH, Max-Prinstner-Straße 22, 92339 Beilngries, auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 1243/7 der Gemarkung Beingries, mit Bescheid vom 
02.11.2022 folgende Baugenehmigung (42 BV-Nr. 1035-2022-BF) er-
teilt: Neubau Zweifamilienhaus „Taubenweg“ 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayerischen Verwal-
tungsgericht München in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 
43, 80005 München, Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München. 

 

Die Anfechtungsklage eines Dritten gegen die bauaufsichtliche Zu-
lassung eines Vorhabens hat keine aufschiebende Wirkung (§ 212 a 
Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 03.11.2017 BGBl. I Seite 3634). 
Auf Antrag kann das Landratsamt Eichstätt oder das Gericht in der 
Hauptsache die aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise anordnen.  

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:  

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift 
oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form 
möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 
nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis 
Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird - sofern kein Fall des § 188 VwGO vor-
liegt - in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

 

A M T S B L A T T  
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Hinweise: 

Im vorliegenden Fall sind mehr als 20 Beteiligte bzw. beteiligte 
Nachbarn vorhanden. Das Landratsamt Eichstätt macht daher von der 
Möglichkeit des Art. 66 Abs. 2 Satz 4 Bayer. Bauordnung  Gebrauch, 
an Stelle einer Einzelzustellung der Baugenehmigung an jeden Nach-
barn/ Beteiligten die Baugenehmigung durch öffentliche Bekanntma-
chung bekanntzugeben. Mit dem Tag der Bekanntmachung des verfü-
genden Teils der Baugenehmigung im Amtsblatt für den Landkreises 
Eichstätt gilt die Zustellung der Baugenehmigung als bewirkt. 

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Land-
ratsamtes Eichstätt in 85072 Eich-stätt, Residenzplatz 2, Zimmer 235 
und bei der Stadt Beilngries, Hauptstraße 24, 92339 Beilngries während 
der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. 

 

 

Landratsamt Eichstätt, 02.11.2022 

gez. Lederer, Leiter der Bauverwaltung 

 

 

Bekanntmachungen der Stadt Eichstätt 
 

 
148 Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Eyb‘schen 

Heilig-Geist-Spital-Stiftung Eichstätt für das Haushalts-
jahr 2022 und öffentliche Auflegung des Haushaltsplanes 
2022 

I. 

Aufgrund Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 
(GO) in Verbindung mit Art. 20 des Bayerischen Stiftungsgesetzes (Ba-
yStG) erlässt die Eyb'sche Heilig-Geist-Spital-Stiftung Eichstätt fol-
gende Haushaltssatzung: 

 

§ 1 

1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt 

 

im Verwaltungshaushalt in den 

Einnahmen und Ausgaben mit  628.600,00 € 

 

und im Vermögenshaushalt in den  

Einnahmen und Ausgaben mit  503.500,00 € 

ab. 

 

2) Der als Anlage zum Haushaltsplan beigefügte Wirtschaftsplan 
des Altenheim-betriebs für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festge-
setzt; er schließt 

 

im Erfolgsplan in den Erträgen mit  6.031.100,00 € 

und in den Aufwendungen mit  6.204.200,00 € 

und 

im Vermögensplan in den Einnahmen  

und Ausgaben mit        396.200,00 € 

ab. 

 

§ 2 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen sind nicht vorgesehen. 

 

Kredite zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplans des 
Altenheimbetriebs werden nicht aufgenommen. 

 

§ 3 

1) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt. 

 

2) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Alten-
heimbetriebs werden nicht festgesetzt. 

 

§ 4 

1) Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
dem Haushaltsplan werden nicht beansprucht. 

 

2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Altenheimbetriebs wird 
auf 250.000 Euro festgesetzt. 

 

§ 5 

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2022 in Kraft. 

 

II. 

Das Landratsamt Eichstätt hat als Rechtsaufsichtsbehörde die Ge-
nehmigung zur Haushaltssatzung mit Schreiben vom 13.10.2022, Az 
35/9410 St_eyb2022, erteilt. 

 

III. 

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen gemäß Art. 20 
Abs. 3 BayStG    i. V. m. Art. 65 Abs. 3 GO für die Dauer ihrer Gültig-
keit bei der Stadt Eichstätt, Marktplatz 11, Zimmer Nr. 104, während 
der allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich zur Einsicht auf. 

 

 

Eichstätt, den 25.10.2022 

gezeichnet Josef Grienberger, Oberbürgermeister 
 

Bekanntmachungen anderer Behörden 
 

 

Zweckverband Müllverwertungsanlage Ingolstadt  

149 Veröffentlichung Jahresabschluss 2021 

 

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung, haben wir dem als Anlage 1 
beigefügten Jahresabschluss des Zweckverbands Müllverwertungsan-
lage Ingolstadt, Ingolstadt, zum 31.12.2021 und dem als Anlage 2 bei-
gefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 
31.12.2021 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt: 

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An den Zweckverband Müllverwertungsanlage Ingolstadt, In-
golstadt 

 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss des Zweckverbands Müllverwer-
tungsanlage Ingolstadt - bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2021 und 
der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis 
31.12.2021 sowie den Anhang, einschließlich der Darstellung der Bi-
lanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus ha-
ben wir den Lagebericht des Zweckverbands Müllverwertungsanlage 
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Ingolstadt, Ingolstadt für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 
31.12.2021 geprüft. 

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonne-
nen Erkenntnisse  

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen 
Belangen den Rechtsvorschriften der Eigenbetriebsverordnung 
des Bundeslandes Bayern i.V.m. den deutschen für Kapitalgesell-
schaften geltenden Handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Finanzlage des Zweckverbandes zum 
31.12.2021 sowie der Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 
01.01. bis zum 31.12.2021 und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage des Zweckverbands. In allen wesentlichen Be-
langen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung 
des Bundeslandes Bayern und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung 
zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 

 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und Art. 107 Abs. 3 Satz 2 
GO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für 
die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Be-
stätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem 
Zweckverband unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen, kommunalrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-
schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auf-
fassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der Verbandsver-
sammlung für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung 
des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverord-
nung in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jah-
resabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverbands ver-
mittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die in-
ternen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt 
haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der 
frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen 
Darstellungen ist. 

 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen 
Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Zweckverbands zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren ha-
ben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. 
Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Ge-
gebenheiten entgegenstehen. 

 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von 

der Lage des Zweckverbands vermittelt sowie in allen wesentlichen Be-
langen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der 
Eigenbetriebsverordnung entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzli-
chen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen 
(Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung ei-
nes Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vor-
schriften der Eigenbetriebsverordnung zu ermöglichen, und um ausrei-
chende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbrin-
gen zu können. 

 

Die Verbandsversammlung ist verantwortlich für die Überwachung 
des Rechnungslegungsprozesses des Zweckverbands zur Aufstellung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlan-
gen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beab-
sichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob 
der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Zweckverbands vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Er-
kenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsver-
ordnung des Bundeslandes Bayern entspricht und die Chancen und Ri-
siken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Be-
stätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahres-
abschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine 
Garantie dafür, dass eine Übereinstimmung mit § 317 HGB und Art. 
107 Abs. 3 Satz 2 GO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Dar-
stellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen o-
der Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lagebe-
richts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten be-
einflussen. 

 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und 
bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beab-
sichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jah-
resabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass 
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei 
Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri-
sches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollstän-
digkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen 
interner Kontrollen beinhalten können. 

 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahres-
abschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die 
Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnah-
men, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prü-
fungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Zweckverbands 
abzugeben. 

 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Ver-
tretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver-
tretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten ge-
schätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 
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 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von 
den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf 
der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesent-
liche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gege-
benheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des 
Zweckverbands zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit auf-
werfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine we-
sentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti-
gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss 
und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese An-
gaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu mo-
difizieren. Wir ziehen unserer Schlussfolgerungen auf der Grund-
lage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten 
können jedoch dazu führen, dass der Zweckverband seine Unter-
nehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt 
des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der 
Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Er-
eignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage des Zweckverbands vermittelt. 

 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresab-
schluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte 
Bild von der Lage des Zweckverbands. 

 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Ver-
tretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht 
durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten 
Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten be-
deutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ab-
leitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. 
Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten An-
gaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir 
nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten An-
gaben abweichen. 

 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter 
anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie 
bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im 
internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

 

 

München,04.Juli 2022 

Bavaria Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft 

gez. Weberndörfer, Wirtschaftsprüfer 

gez. Unterrainer, Wirtschaftsprüfer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


